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5. wenn er zu dem dem Betrieb übergeordneten Organ 
versetzt wird und dann auf dessen Weisung in 
einen volkseigenen Betrieb oder ein Forschungs
institut zurückkehrt, das ebenfalls diesem Organ 
untersteht;

6. wenn er zur Universität, zu einer Hoch- oder Fach
schule delegiert wird und nach Beendigung des 
Studiums die Tätigkeit im gleichen volkseigenen 
Betrieb wieder aufnimmt;

7. wenn er an Schulungs- oder Ausbildungslehrgän
gen von länger als sechs Monaten teilnimmt;

8. wenn er in eine Funktion einer demokratischen 
Organisation gewählt wird und nach Ausscheiden 
aus dieser Funktion in den gleichen Betrieb zu
rückkehrt. Das gleiche gilt auch für Wahlfunktio
nen, die im selben Betrieb hauptamtlich ausgeübt 
werden;

9. wenn er den Ehrendienst in der Nationalen Volks
armee aufgenommen hat und nach Beendigung 
seiner Dienstzeit in den früheren Betrieb zurück
kehrt.

§ 7
In den unter § 6 Ziffern 1 bis 4 genannten Fällen 

werden die Zuschläge weiter gezahlt. Die Zahlung er
folgt in dem Betrieb, in dem der Angehörige der tech
nischen Intelligenz sein Monatsgehalt erhält.

§ 8
(1) Der Beginn für die Anrechnung der ununter

brochenen Beschäftigungsdauer für die Angehörigen 
der technischen Intelligenz in den volkseigenen Pro
duktionsbetrieben und in Fachschulen ist der 1. Januar 
1950 und für die technische Intelligenz in den For
schungsinstituten und Konstruktionsbüros der 1. Januar 
1954.

(2) Für die nach § 3 der Verordnung vom 28. Juni 
1952 über die Erhöhung der Gehälter für Wissenschaft
ler, Ingenieure und Techniker in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. S. 510) in die I-Gruppe ein
gestuften Personen gilt, sofern die Zuschläge nicht be
reits gezahlt werden, der Beginn der ununterbrochenen 
Beschäftigungsdauer vom Zeitpunkt der Einstufung in 
die I-Gruppe. Ein Anspruch auf Zahlung des 8°/oigen 
Zuschlages kann für diesen Personenkreis in jedem 
Falle erst fünf Jahre nach Einstufung in eine I-Gruppe 
geltend gemacht werden.

§ 9
(1) Die Berechnung der Zuschläge erfolgt auf der 

Grundlage der monatlichen I- oder M-Gehälter bzw. 
bei Wirtschaftszweigen mit besonderer Vergütungs
bestimmung auf der Grundlage des monatlichen Grund
gehaltes. Gewährte Zuschläge, Prämien und andere t 
Zahlungen werden nicht berücksichtigt.

(2) Bei Personen, die überhöht in eine I- oder M- : 
Gruppe eingestuft sind oder deren Gehälter über den ! 
Höchstsätzen der Gruppe I V liegen, gilt die gesetzlich j 
vorgesehene Gruppe als Berechnungsgrundlage.

(3) Die Zuschläge für ununterbrochene Beschäfti- 
gungsdauer gehören nicht zum Grundgehalt. Sie sind 
besonders zu berechnen und als Zuschläge zum Grund
gehalt auszuweisen.

(4) Die Zahlung der Zuschläge erfolgt monatlich mit 
der Gehaltszahlung. Sie unterliegen der Lohnsteuer- 
und Sozialversicherungspflicht.

(5) Bei ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit er
folgt die Gewährung der Zuschläge für ununterbrochene 
Beschäftigungsdauer im Rahmen der Lohnausgleichs
zahlung.

Wird der Lohnausgleich nicht gezahlt, so besteht kein 
Anspruch auf Gewährung von Zuschlägen für ununter
brochene Beschäftigungsdauer.

§ 10
Angehörigen der technischen Intelligenz in den ehe

maligen SAG-Betrieben, die personengebundene Zu
schläge für ununterbrochene Beschäftigungsdauer noch 
nach den von der ehemaligen Verwaltung sowjetischen 
Eigentums in Deutschland erlassenen Bestimmungen 
erhalten, wird der Beginn für die Anrechnung der un
unterbrochenen Beschäftigungsdauer ab 1. Januar 1947 
berechnet. Die Höhe der Zuschläge richtet sich nach 
den in § 1 angeführten Prozentsätzen.

§ 11
Für den Bergbau wird die zusätzliche Belohnung ent

sprechend der Verordnung vom 25. Juni 1953 zur Ände
rung der Verordnung zur Verbesserung der Lage der 
Bergarbeiter, des ingenieurtechnischen und kaufmän
nischen Personals sowie der Produktionsverhältnisse 
im Bergbau (GBl. S. 825) und deren Durchführungs
bestimmung gewährt.

§ 12
Für die Deutsche Reichsbahn erfolgt die zusätzliche 

Entlohnung nach der Verordnung vom 9. Oktober *050 
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Deutschen 
Reichsbahn und der Lage der Eisenbahner in der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. S. 1063) und den 
hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen.

§ 13
Soweit für bestimmte Wirtschaftszweige Ergänzun

gen zu dieser Durchführungsbestimmung erforderlich 
sind, sind diese mit Zustimmung des Ministeriums für 
Arbeit und Berufsausbildung und des Ministeriums der 
Finanzen festzulegen.

§ 14
(1) Die Ziff. 4 der Durchführungsbestimmung vom

24. Mai 1951 zu der Verordnung zur Entwicklung einer 
fortschrittlichen demokratischen Kultur des deutschen 
Volkes und zur weiteren Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Intelligenz — Weitere Ver
besserung der wirtschaftlichen Lage der technischen 
Intelligenz und Erweiterung ihrer Rolle in der Pro
duktion und im gesellschaftlichen Leben in der Deut
schen Demokratischen Republik — (GBl. S. 485) und die 
hierzu in der Zeitschrift „Arbeit und Sozialfürsorge“ 
5/52 vom 9. Februar 1952 erlassenen Richtlinien sowie 
die von den Ministerien, Staatssekretariaten, zentralen 
Dienststellen und Räten der Bezirke zur Durchführung 
dieser Richtlinien gegebenen Anweisungen werden auf
gehoben.

(2) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir
kung vom 1. Januar 1956 in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 1956

Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung
I. V.: H e i n i c k e 

Stellvertreter des Ministers
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